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Nutzung des Karl-Liebknecht-Stadions durch Turbine Potsdam 
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 Eingang 902:  

 weitergeleitet an  

 das Büro OBM:  

 Termin der  

 Beantwortung:  

   
 

Anlass des Auskunftsersuchens gem. § 29 Abs. 1 BbgKVerf.: 

 
 
Die Anfrage dient der Kontrolle der Verwaltung, insbesondere der Durchsetzung der Beschlusslage im 
Bereich der Sportförderung. 
 
Die Stadt Potsdam hat die Nutzung von Sportanlagen in der Sportanlagen-Nutzungs- und 
Vergabeordnung und die städtische Sportförderung in der Sportfördersatzung geregelt. Nach § 3 
Sportfördersatzung ist gewerbsmäßiger Sport nicht nach der Satzung förderfähig. § 6 (3) der 
Sportanlagen-Nutzungs- und Vergabeordnung sieht in diesem Fall für die Überlassung eines Stadions 
mit mehr als 4000 Zuschauerplätzen ein Nutzungsentgelt vor, das 20 % der Bruttoeinnahmen, 
mindestens jedoch 765 € beträgt. Zusätzlich hat der Nutzer zusätzliche Kosten z.B. für Personal und 
Flutlichtanlage zu tragen.  
 
Bei Abschluss eines Erbbaupachtvertrages zwischen der Stadt Potsdam und dem SV Babelsberg 03 für 
das Karl-Liebknecht-Stadion wurde im § 7 (Nutzungszweck) geregelt, dass der SVB 03 dem 1. FFC 
Turbine Potsdam das Stadion für den gesamten Spielbetrieb kostenlos zur Verfügung zu stellen hat. Bei 
Streitigkeiten behält sich die Stadt Potsdam die Entscheidung in der Sache vor. 
 
Wir fragen den Oberbürgermeister: 
 

1. Welche Gründe haben die Stadtverwaltung bewogen, im Erbbaupachtvertrag eine über die in 
den o.g. Regelwerken weit hinausgehende kostenlose Nutzung des Karl-Liebknecht-Stadions für 
Turbine Potsdam festzuschreiben? 

 
2. Wie rechtfertigt die Stadtverwaltung angesichts des deutlichen Ausschlusses gewerbsmäßig 

betriebenen Sportes in der Sportfördersatzung die Begünstigung des 1.FFC Turbine (durch die 
Art der Vertragsgestaltung und die Zahlung eines jährlichen Bewirtschaftungszuschusses an 
den SVB 03)? 

 
 



 

 
 
 
Anlage: 
Antwort der Verwaltung 
 






